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Executive Summary 
Neben der Kontrolle der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen und der Wahr-
nehmung des Hausrechts dient die Videoüberwachung zumeist auch der Strafpräventi-
on und –aufklärung. Grundsätzlich hat jeder Einsatz von Videokameras in internen 
sowie in öffentlich zugänglichen Arbeitsräumen die Anwendung unterschiedlicher 
rechtlicher Regelungen zur Folge. Setzt der Arbeitgeber ein Videoüberwachungssys-
tem ein und werden Arbeitnehmer von der Kamera erfasst, so führt deren Einsatz  in 
jedem Fall zu einer Beschränkung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Arbeit-
nehmer. Dabei spielt die Eingriffsintensität eine entscheidende Rolle. Der Arbeitgeber 
kann sich ebenfalls auf grundrechtlich geschützte Interessen berufen, die er als Recht-
fertigungsgründe für den Einsatz der Kamera am Arbeitsplatz geltend machen kann. 
Nach der Rechtsprechung des BAG kommt es auf eine Abwägung zwischen der Inten-
sität des Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers einerseits und den 
berechtigten Interessen des Arbeitgebers andererseits an. Die wichtigste gesetzliche 
Vorgabe ist das BDSG, das gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG auch auf private Arbeitgeber 
Anwendung findet. Für die Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen 
bietet das BDSG mit § 6b BDSG eine spezielle Erlaubnisnorm. Diese ist zu beachten, 
wenn der Arbeitgeber eine Videoüberwachung z. B. in Verkaufsräumen und Schalter-
hallen beabsichtigt. Eine analoge Anwendung des § 6b BDSG auf die Videoüberwa-
chung nicht öffentlich zugänglicher Arbeitsplätze scheidet allerdings aus. In diesem 
Fall stellt sich die Frage nach der Anwendbarkeit des § 28 BDSG und des neuen § 32 
BDSG. Letzterer soll allerdings das wiedergeben, was in der Rechtsprechung schon 
jetzt anerkannt ist und stellt somit – wie schon § 28 BDSG zuvor – keine spezielle Er-
laubnisnorm für die Videoüberwachung am nicht öffentlich zugänglichen Arbeitsplatz 
dar. Des Weiteren können  i. S. d. § 4 Abs. 1 BDSG neben der Einwilligung der Ar-
beitnehmer die Notwehrrechte gem. § 227 BGB und §§ 32, 34 StGB sowie kollektiv-
rechtliche Vereinbarungen die Videoüberwachung rechtfertigen. Besteht im Unter-
nehmen ein Betriebsrat, ist das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 BetrVG zu be-
achten. Von grundlegender Bedeutung ist dabei § 75 Abs. 2 S. 1 BetrVG, der das Per-
sönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer schützt. Weiterhin können Videoaufzeichnungen 
im Fall eines Arbeitsgerichtsprozesses im Wege des Augenscheinbeweises in den Pro-
zess eingeführt werden. Selbst wenn die Verwertung der erlangten Aufnahmen in das 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers eingreift oder die Aufzeichnungen sogar unter 
Verstoß gegen die Anforderungen des BDSG erlangt wurden, können diese dennoch in 
Ausnahmefällen als Beweismittel verwertet werden. Schließlich hat eine rechtswidrige 
Videoüberwachung zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen. 
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1. Einleitung 

Es war einmal ein einfacher Konditor mit einem einzigartigen Talent. Er konnte einige 
wenige Zutaten, auch wenn sie noch so unvereinbar waren, zu einer Symphonie von 
Geschmack und Genuss vereinen. Er war der Mozart unter den Konditoren und seine 
Kuchen waren landesweit bekannt und begehrt.  
Eines Tages stand ein überaus gut gekleideter Mann mit einem Koffer in der Hand vor 
seiner Haustür und erklärte ihm, dass er Unternehmer sei und die Hilfe des Konditors 
benötigte. Lächelnd gewährte ihm der Konditor Einlass und während die beiden Platz 
nahmen, fragte er ihn höhnisch, wie denn ein einfacher Konditor einem Unternehmer 
helfen könne: „Soll ich etwas für Sie backen?“, fügte er fast schon lachend hinzu. „In 
der Tat!“, erwiderte der Unternehmer. Der Unternehmer fuhr fort und erklärte dem 
Konditor, dass er selbständig sei und eine Menge Leute in seiner Firma beschäftige. 
Sein Unternehmen bestünde – wie er es selbst nannte – aus vielen kleinen und großen 
Zahnrädchen, wie der Finanzabteilung, der Produktionshalle, ja sogar einem Verkaufs-
raum, wo er seine Produkte sofort an den Mann brachte. Ferner hänge die Existenz 
seines Unternehmens erheblich von der Produktivität und Loyalität seiner Mitarbeiter 
ab. In letzter Zeit ließe jedoch beides zu wünschen übrig. Um den Draht zu den Mitar-
beitern nicht zu verlieren, beabsichtige er seine Belegschaft mit einem Kuchen des 
besten Konditors des Landes zu überraschen. Auf diese Weise möchte er seinen Mit-
arbeitern eine ganz besondere Aufmerksamkeit widmen. Sodann öffnete der Unter-
nehmer seinen Koffer und zeigte dem Konditor den Inhalt. „In den Behältern, die Sie 
hier sehen, befinden sich die Zutaten für den Kuchen.“, fuhr der Unternehmer fort. Er 
griff nach dem größten Behälter von allen und hielt ihn präsentierend mit beiden Hän-
den. „Das ist die wichtigste Zutat. Es ist die Hauptzutat, die Videoüberwachung!“, 
sprach er mit deutlicher Stimme. „Nutzen Sie den ganzen Inhalt des Behälters, darauf 
bestehe ich. Sie werden allerdings schon bald feststellen, dass sich der süße Ge-
schmack der Videoüberwachung erst in Verbindung mit einigen weiteren Zutaten 
schmackhaft entfaltet.“ Der Unternehmer griff wiederum mehrmals in seinen Koffer 
und präsentierte dem Konditor die Zutaten Berufsfreiheit, Eigentumsgarantie, das 
Bundesdatenschutzgesetz, die Notwehr und den Notstand sowie das Betriebsverfas-
sungsgesetz. Während der Konditor die Behälter interessiert betrachtete und jedem 
einzelnen einen Geruchstest entnahm, fragte ihn der Unternehmer neugierig: „Und? 
Wie finden Sie das Aroma vom Bundesdatenschutzgesetz? Mein Freund aus der Poli-
tik, Wolfgang S., hat der Zutat eine neuartige Substanz zugefügt: Den neuen § 32 
BDSG. Mal schauen, ob dieser für Sie von Nutzen sein wird.“, sagte der Unternehmer 
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lächelnd und ergänzte: „Denken Sie immer daran, dass der Geschmack der Video-
überwachung sehr intensiv ist. Ist dieser zu stark, kann er ein Würgegefühl erzeugen. 
Besonders meine Büroangestellten haben da einen ganz sensiblen Gaumen.“ Der Kon-
ditor hörte dem Unternehmer aufmerksam zu, als dieser tiefeinatmend den kleinsten 
Behälter von allen zögerlich hervorhob. „Das hier, das ist eine Zutat, die meiner Mei-
nung nach den Kuchen geschmacklich versaut und mit der Videoüberwachung so gar 
nicht harmoniert. Aber die Leute lieben sie, besonders meine Mitarbeiter. Es ist das 
Allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ich bitte Sie diese Zutat irgendwie dem Kuchen bei-
zumischen. Meine Mitarbeiter sind sehr kritisch und sollte ihnen der Kuchen allen 
Ernstes nicht schmecken, kann es für mich sogar rechtliche Konsequenzen haben.“, 
sagte der Unternehmer mit ernster Miene, während er gleichzeitig mit der Hand durch 
sein Haar fuhr. „Und wenn wir schon dabei sind. Hier ist noch die Zutat: Prozessuale 
Verwertbarkeit der Videoaufnahmen.“, ergänzte der Unternehmer, als er diese aus sei-
nem Koffer holte. Sodann griff er ein letzes Mal in seinen Koffer, zückte ein Buch 
hervor und drückte es dem Konditor in die Hand: „Das ist so etwas wie ein Ratgeber. 
Benutzen Sie die Rechtsprechung, wenn Sie die Zutaten kombinieren.“ Schließlich 
bedankte sich der Unternehmer bei dem Konditor und machte sich auf den Weg zum 
Ausgang.  
 
Es vergingen Monate und der Konditor musste schon bald feststellen, dass dieser Ku-
chen mit diesen speziellen Zutaten sein ganzes Talent abverlangte. Die Kombination 
der Zutaten warf viele Fragen auf. Damit er sich nicht im Kreis drehte, beschloss der 
Konditor, jede fehlgeschlagene und auch mal gelungene Kombination von Zutaten 
niederzuschreiben. Dazu nahm er ein kleines Notizbuch und zierte dieses mit dem Ti-
tel: 
 
Videoüberwachung am Arbeitsplatz – Eine arbeits-, zivil- und strafrechtliche Betrach-

tung unter Einbeziehung des neuen § 32 BDSG 

1.1 Rechtliche Einordnung der Thematik 
Für eine angemessene Darstellung der Thematik, sind in einem ersten Schritt folgende 
grundlegende Überlegungen anzustellen: 
 

1. Das Arbeitsrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen einzelnen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern (Individualarbeitsrecht), sowie zwischen den Koalitio-
nen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und zwischen Vertretungsorganen der 
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber (kollektives Arbeitsrecht). Es ist ein Kon-


